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Die Schweiz und Österreich - und die Stellung des
Doppeladlers in der Geschichte beider Staaten

von Franz-Heinz Hye

Wie ein Blick auf die europäische
Landkarte zeigt, sind die Schweiz
und Österreich heute zwei unmit¬
telbare Nachbarn, waren dies aber
nicht immer. Einerseits nämlich
haftete der Name Schweiz ur¬

sprünglich allein am Orte Schwyz,
während andererseits das heuer
gefeierte Ostarrichi des Jahres 996
noch nicht einmal die Gesamtheit
des heutigen Bundeslandes Nie¬
derösterreich umfasste. Zwischen
dem Urkanton Schwyz und dem
ursprünglichen Österreich lagen
somit viele hundert Kilometer und
mehrere Länder.
Beide geographischen Begriffe er¬
fuhren erst im Zuge der regionalen
Politik eine erhebliche Ausdehnung,
wobei in beiden Fällen nicht zuletzt
die verkehrsgeographische Lage für
diese Entwicklung entscheidend
war. Im Falle von Schwyz war dies
die Lage am uralten, ebenso wichti¬

gen als gefährlichen Passweg über
den St. Gotthard. Im Kernland des

heutigen Österreich, dem Bundes¬
land Niederösterreich, war es die
Lage am Kreuzungspunkt der Was¬

serstrasse der Donau mit der uralten
Bernsteinstrasse.
Überdies spielt das Doppeladler¬
wappen in der Geschichte beider
Staaten eine bedeutende Rolle. Die
Ursache dafür ist in der Schweiz in
der Verankerung der alten eidgenös¬
sischen Orte in der reichsrechtli¬
chen Verfassungsstrukur zu suchen,
in deren Rahmen und auf deren
Basis sich diese Confoederatio
gebildet hat. In Österreich hingegen
ist das Auftreten von Elementen der
Reichsheraldik in dem Umstände
begründet, dass ab dem Jahre 1438
bis zum Ende des Heiligen Römi¬
schen Reiches im Jahre 1806 - aus¬

genommen nur die Jahre von
1742-1745 - stets ein Erzherzog
von Österreich König bzw. Kaiser
des Hl. Römischen Reiches war.
An dieser Stelle mag auch daran

erinnert werden, dass bis zum Ende
des 14. Jahrhunderts der schwarze,

einköpfige Adler in goldenem Schil¬
de das offizielle Wappen sowohl des

Reiches, als auch des Königs und
des Kaisers gebildet hat, während
der schwarze, meist zum Ausdruck
der «Heiligkeit» des Reiches nim-
bierte Doppeladler in goldenem
Schilde - soweit bisher bekannt -
erst in der Zeit des Reichsvikariats
des nachmaligen Kaisers Sigmund
in den Jahren 1401/02 zum offiziel¬
len Reichswappen aufgestiegen1
bzw. erst seit der Kaiserkrönung
desselben Sigmund im Jahre 1433
offiziell und konsequent als das

Wappen des Römischen Kaisers

gehandhabt worden ist.2 Unter¬
schieden haben sich diese beiden

Doppeladler-Wappen nur dadurch,
dass jenem des Kaisers seit Friedrich
III. häufig ein dynastisch-erbländi-
scher Brustschild aufgelegt oder
derselbe - und dies gilt bereits für
Sigmund von dynastisch-erblän-
dischen Wappenschilden umgeben
oder flankiert war, während beim
Reichsadler auf persönliche oder
dynastische Beizeichen völlig ver¬
zichtet wurde.

Die reichsrechtliche
Verfassungsstruktur und die
Entstehung der Schweizeri¬
schen Eidgenossenschaft

Was nun die oben angesprochene
reichsrechtliche Verfassungsstruktur
anbelangt, in deren Rahmen sich
die Schweizer Eidgenossenschaft
gebildet hat, so ist damit der
Umstand gemeint, dass Kaiser
Friedrich II. und seine Nachfolger
in Erkenntnis der Bedeutung des

ebenso wichtigen als gefährlichen
Weges über den St. Gotthard-Pass
die wichtigsten Städte und Orte
zumindest an der Nordseite des Pas¬

ses dadurch unter die direkte Kon¬

trolle des Reiches gestellt haben,
dass sie denselben den Status der
Reichsunmittelbarkeit verliehen.

Begonnen wurde diese Politik im
Jahre 1218 mit Bern, dem schon
damals als solchen erkannten

Hauptort des Aargaus, sowie mit
Solothurn, gefolgt von Uri im Jahre
1231 und von Schwyz im Jahre
1240, und weiters von Unterwaiden
und Zürich. Dies hatte einerseits

zur Folge, dass diese Orte und Städ¬

te keinem anderen Reichsfürsten,
sondern unmittelbar dem Römi¬
schen Kaiser oder römisch-deut¬
schen Könige unterstanden und
daher andererseits wie andere
Reichsstände auch - untereinander
Politik machen bzw. Bündnisse ein¬

gehen und so nach und nach die
«Confoederatio Helvetica» bzw. die
«Schweizerische Eidgenossenschaft»
bilden konnten.
Für den jeweils regierenden rö¬

misch-deutschen König bot dies
selbstverständlich auch die Mög¬
lichkeit, die lokale Politik in diesen

Orten und Territorien in seinem
Sinne zu lenken. Er konnte damit
aber auch den politischen Aufstieg
von Rivalen zumindest einbremsen.
Letzteres war wohl der Fall, als

Friedrich II. nach dem Aussterben
der Herzöge von Zähringen (1218)
noch im gleichen Jahre der Stadt
Bern, wie oben erwähnt, die Reichs¬

unmittelbarkeit verliehen hat, um
sie dem Zugriff der insbesondere
seit dem Aussterben der Grafen

von Lenzburg emporstrebenden
Habsburger zu entziehen. Das
Instrument der Reichsunmittelbar¬
keit kam dann aber einige Jahrzehn¬
te später umgekehrt zweifellos auch
dem «Schweizer» König Rudolf I.

von Habsburg (1273-1291) zugu¬
te. Auch dessen Sohn König Alb¬
recht I. hat, nachdem es ihm 1298
durch rohe Gewalt gelungen war,
seinen zunächst erfolgreichen Riva¬
len Adolf von Nassau auszuschalten,
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das Instrumentarium der Reichsun¬
mittelbarkeit sicherlich zu nutzen
verstanden.
Die ernsten Schwierigkeiten der
Habsburger mit ihren Landsleuten
in der Schweiz begannen erst, als

nach der Ermordung König Alb¬
rechts I. im Jahre 1308 das Instru¬
ment der Reichspolitik in die
Hände der Rivalen der Habsburger,
nämlich der Luxemburger und Wit-
telsbacher gelangt war, die nun den
Einfluss der Habsburger auf die
Schweizer Politik noch dadurch
zusätzlich immer mehr einzuschrän¬
ken verstanden, dass sie den Status
der Reichsunmittelbarkeit für Orte
dieser Region noch weiter festigten
und auf weitere Orte ausdehnten.
Konkret zeigte sich dies bereits im
Jahre 1309, als König Heinrich VII.
aus dem Hause Luxemburg die
Reichsunmittelbarkeit für Unter¬
waiden bestätigt, König Wenzel
1379 der Stadt Zug Gerichtsfreiheit
verliehen3 und sein Bruder König
Sigmund dem Orte Glarus im Jahre
1415 die Reichsunmittelbarkeit ver¬
liehen hat. Im Falle von Lenzburg
wurde dies sogar innerhalb des zu
dieser Zeit noch habsburgischen
Aargaus versucht.4 Dasselbe lässt
sich auch um 1312 bezüglich des

damals noch montfortischen Feld¬
kirch im heutigen österreichischen
Bundesland Vorarlberg beobach¬
ten.5 Schliesslich war es Kaiser Sig¬
mund, der im Jahre 1415 die aus
jugendlichem Ehrgeiz erwachsenen

politischen Fehltritte Herzog Frie¬
drichs IV von Österreich-Tirol
(«mit der leeren Tasche») gnadenlos
dazu benützte, um die Position der
Habsburger in ihrer Schweizer
Stammheimat radikal und dauer¬
haft zu schwächen. Nachdem Her¬

zog Friedrich IV nämlich im Jahre
1415 dem schismatischen Papste
Johannes XXIII. zur Flucht aus der
Konzilsstadt Konstanz verholfen
hatte, verhängte König Sigmund
über ihn die Reichsacht und forder¬
te die Stadt Bern auf, den bis dahin
noch habsburgischen Aargau an
sich zu reissen. Dies bedeutete für
die Habsburger den irreversiblen
Anfang ihres Endes in der Schweiz.
Daran liess sich auch nichts mehr
ändern, als in der Person König

Albrechts II. im Jahre 1438 nach

130-jähriger Unterbrechung wieder
ein Habsburger, der Schwiegersohn
des vorgenannten Sigmund an
die Spitze des Reiches gerufen ward.
Das endgültige territoriale Aus für
die Habsburger in der Schweiz
brachte dann die Eroberung des

Thurgaus durch die Eidgenossen im
Jahre 1460. - Morgarten (1315)
und Sempach (1386) hatten zwar
dem politischen Ansehen der Habs¬

burger in der Schweiz geschadet
und die Eidgenossen mutiger
gemacht, das Kreuz gebrochen aber
ward den Habsburgem im 15. Jahr¬
hundert durch die Reichspolitik.
Von der oberwähnten Berechti¬

gung, Bündnisse einzugehen, wurde
bekanntermassen nicht nur im
Jahre 1291 Gebrauch gemacht, als

sich die Schweizer Urkantone, näm¬
lich die Bewohner der Täler Uri,
Schwyz und Unterwaiden rund
zwei Wochen nach dem Tode König
Rudolfs I. von Habsburg angesichts
der infolgedessen befürchteten Ver¬

schlechterung der Zeitumstände -
wörtlich (propter) «maliciam tempo-
ris attendentes » zu einem wechsel¬

seitigen Beistandspakt verbanden6.
Vielmehr bildete sich um diesen
ländlichen Kern der drei Urkantone
in beinahe konzentrischen Kreisen
durch weitere Bündnisse nach und
nach die Schweizerische Eidgenos¬
senschaft, wobei bis zum Jahre 1648
staatsrechtlich als das äussere ge¬
meinsame Zeichen bzw. Rechtssym¬
bol der einzelnen Mitglieder dieser

stetig wachsenden «confoederatio»
der Doppeladler des Heiligen
Römischen Reiches fungierte. Mit
diesem Wappen, in Wappendreiheit
bzw. als Wappenpyramide mit dem
eigenen Landeswappen verbunden,
haben die verbündeten Orte nach
dem Vorbild der Reichsstädte
immer wieder von neuem auf ihre
Reichsunmittelbarkeit sowie auf die
Reichsstandschaft eines jeden Mit¬
gliedes dieses Bundes hingewiesen.
Die zahlreichen, prächtigen und
kunstvollen Standesscheiben der
einzelnen Orte und Städte der
Schweiz lassen dies eindrucksvoll
nacherleben. Ein besonders erwäh¬

nenswertes bildhaftes Zeugnis der
Staats- und reichsrechtlichen Basis

der alten Schweizerischen Eidgenos¬
senschaft bildet jenes Holzschnitt-
Titelblatt der ersten gedruckten
Schweizer Chronik aus dem Jahre
1507, verfasst von Petermann Etter-
lin, welches in der Mitte allein den
nimbierten, schwarzen Doppeladler
des Heiligen Römischen Reiches

zeigt, um den oben sowie zu beiden
Seiten die Wappenschilde der

damaligen acht Bündnisorte Lu¬

zern, Zürich, Bern, Uri, Schwyz,
Zug, Basel und Solothurn sowie
Unterwaiden, Glarus, Freiburg und
Schaffhausen angeordnet erschei¬

nen, ergänzt unten durch die Wap¬
penschilde der vier damals bereits
der Eidgenossenschaft zugewandten
Orte Appenzell, Wallis, Chur und
St. Gallen.
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1: Titelblatt der ersten gedruckten Schweizer
Chronik von 1507, verfasst von Petermann
Etterlin.

Der Doppeladler des Reiches begeg¬

net uns jedoch nicht selten sogar
noch nach dem Friedensschluss von
Münster und Osnabrück in Schwei¬

zer Standesscheiben, obwohl die
Eidgenossenschaft kraft dieses Ver¬

tragswerkes des Jahres 1648 ihre
volle Souveränität und ihre Loslö¬

sung aus dem Verband des Reiches

erlangt hat7. Von hier bis zur
Annahme des Schwyzer Kreuzes als

neues Bundeswappen bzw. als

Staatswappen der «Confoederatio
Helvetica» sollten allerdings noch
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rund 200 Jahre vergehen. Selbst
noch das Staatssiegel der «Schweize¬

rische^) Eidsgenossenschaft (von)
1803» (so die Siegellegende) zeigt
als Siegelbild lediglich einen
Schweizer Krieger mit Lanze und
Schild, wobei dieser Schild allein
mit der statistischen Aufschrift «XIX
Cantone» geziert war.8 Dasselbe Jahr
1803 brachte auch den Anschluss
der bis dahin staatlich selbständigen
Drei Bünde, des Grauen-, des Got¬
teshaus- und des Zehngerichte¬
bundes in der Gestalt des heutigen
Kantons Graubünden an die Eid¬

genossenschaft, welche damit die

damalige südwestliche Grenze der
Erbländer der Erzherzoge von Öster¬

reich, konkret die Westgrenze einiger
ihrer Herrschaften vor dem Arlberg,
erreicht hat. Diese Grenze konnte
jedoch erst ein Jahr später, nach der

Konstituierung des österreichischen
Kaisertums, als die Westgrenze
Österreichs bezeichnet werden.

Das Adler- und Doppeladler¬
wappen des Hl. Römischen
Reiches und seine Präsenz in
der Heraldik der einzelnen
«Orte» der Eidgenossenschaft

Mit diesen summarischen Aus¬

führungen haben wir den Rahmen
unserer Darstellung hinsichtlich der
Schweiz abgesteckt und wollen uns
nun die Frage stellen: «Seit wann
können wir im Bereich der Schwei¬
zerischen Eidgenossenschaft das

hier in Rede stehende Adler- und
Doppeladlerwappen des alten Rei¬
ches nachweisen», wobei grundsätz¬
lich betont sei, dass die folgenden
Ausführungen nur einen Versuch
der Behandlung dieser Thematik
darstellen, der in keiner Weise auf
Vollständigkeit Anspruch erhebt.
Soviel kann allerdings schon jetzt
gesagt werden, dass nämlich die

Anwendung des älteren, einköpfi¬
gen Adlers des Reiches in der
Schweizer Heraldik eher als selten

zu bezeichnen ist, bzw. dass die

Heranziehung des heraldischen
Kennzeichens der Reichsunmittel¬
barkeit in der Schweiz vorwiegend
erst nach 1500, d.h. bereits in der
Gestalt des nimbierten schwarzen

Doppeladlers in goldenem Schild
allgemein praktiziert worden ist.
Nach Auskunft der einschlägigen
Literatur sind es chronologisch an
erster Stelle «die von 1319 bis 1716
nacheinander oder gleichzeitig in
Gebrauch» gestandenen Stadtsiegel
von Bern, auf denen während des

genannten Zeitraumes, ungeachtet
der sich währenddessen vollzogenen
heraldischen und politischen Verän¬

derungen, «auf dem waagrecht
schreitenden Bären der einköpfige
Reichsadler als Zeichen der
Reichsunmittelbarkeit» dargestellt
erscheint.9
Ein weiteres Beispiel liefert das erst¬
mals offenbar an Urkunden von
1384 bis 1393 überlieferte Siegel
des Zürcher Hofgerichtes, welches
über dem hier ebenfalls erstmals

begegnenden, schrägrechts geteilten
Stadtwappen von Zürich den ein¬

köpfigen Reichsadler im Siegelbild
beherrschender Grösse zeigt.10
Wenn hingegen im dritten Stadtsie¬

gel von FreiburglFribourg von 1483
der über den Zinnen der Stadtbefe¬

stigung schwebende einköpfige
Adler als «Reichsadler» interpretiert
wird11, so erscheint dies m.E.
bedenklich, da zu diesem Zeitpunkt
auch in der Schweiz bereits der dop¬

pelköpfige Reichsadler im Vor¬
marsch war und sogar in Freiburg
selbst bereits in Verwendung stand.
Vielmehr dürfte es sich hier um
eine traditionsmässige Neuauflage
des in den beiden älteren Freiburger
Stadtsiegeln dargestellten Zähringer
Adlers handeln.
Bisher in der einschlägigen Literatur
unbeachtet geblieben ist eine

Freskodarstellung des einköpfigen,
schwarzen Reichsadlers an der
nordwestlichen Aussenfassade der

Lenzburg im Aargau, wo dieser
Adler ähnlich wie beim obgenann-
ten Berner Stadtsiegel über dem
Berner Bären angeordnet erscheint.
Die Anbringung dieses Freskos

erfolgte auch über Betreiben der
Stadt Bern, die bekanntlich im
Jahre 1415 den bis dahin habsbur¬

gischen Aargau in Besitz genommen
hat, wobei die Tatsache, dass man
sich hier noch des einköpfigen
Adlers bedient hat, darauf hinzu¬
weisen scheint, dass die Anbringung

I
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2: Kleines Sekretsiegel der Stadt Solothurn. Erst¬

mals verwendet an einer Urkunde von 1394.

dieses Freskos bald nach 1415

erfolgt sein dürfte.
Endlich sind in dieser Reihe noch

jene zwei Stadtsiegel von Solothurn

zu erwähnen, die die Stadt nachein¬
ander von 1400 bis 1427 und von
1424 bis 1458 benützt hat, und wo
über dem Stadtwappen der einköp¬
fige Reichsadler schwebt.12 - Soviel

zum Auftreten dieser älteren Gestalt
des Reichswappens in der Schweiz,
soweit es mir bisher bekannt gewor¬
den ist.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit
nun dem Auftreten des Doppeladler-
Reichswappens in der Schweiz zu¬

wenden, so ist es besonders auffal¬

lend, dass seine erste offizielle
Anwendung bereits aus dem Jahre
1394 datiert. Konkret handelt es

sich dabei um ein Stadtsiegel von
Solothurn, welches an einer Urkun¬
de aus diesem Jahre hängt und über
dem Stadtwappen bereits den Dop¬
peladler aufweist.13 Im Hinblick auf
die oben gemachte Angabe, wonach
der Doppeladler als Reichswappen
offiziell erstmals erst 1401/02 im
Reichsvikariatssiegel des nachmali¬

gen Kaisers Sigmund begegnet,
scheint hier kritische Vorsicht ange¬
bracht. In der Tat wirkt es auch

etwas ungewöhnlich, dass die Stadt
Solothurn in ihrem Stadtsiegel im
Jahre 1394 über dem Stadtwappen
den Doppeladler geführt habe,
danach jedoch ab 1400 bis in die
Mitte des 15. Jahrhunderts wieder

zum einköpfigen Reichsadler zu¬

rückgekehrt sei, um dann 1447 im
grossen Staatssiegel wieder den
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Doppeladler als Zeichen der Reichs¬
unmittelbarkeit zu erwählen. An
sich besteht jedoch durchaus die
Möglichkeit, dass sich die Stadt
Solothurn bereits im Jahre 1394
offiziell des Doppeladlerwappens als

Wappen des Reiches bedient hat,
zumal der Doppeladler damals
bereits längst als das inoffizielle oder
offiziöse Wappen des Kaisers des
Hl. Römischen Reiches gehandhabt
worden ist.14 Und eine Reichsstadt
war nicht nur ein selbständiger
Reichsstand, sondern stand auch
unter dem unmittelbaren Schutz
des Königs oder Kaisers. Einen Kai¬
ser allerdings hat es 1394 nicht
gegeben, sondern lediglich in der
Person Wenzels des Faulen einen
König. Dies wiederum lässt die
Interpretation des Doppeladlers auf
dem Stadtsiegel von Solothurn als

Reichswappen als durchaus möglich
und wahrscheinlich zu. Für die
Geschichte des Doppeladlerwap¬
pens stellt dieses Stadtsiegel von
Solothurn jedenfalls ein bisher in
diesem Zusammenhang unbeachtet
gebliebenes, höchst bedeutsames
Denkmal und Zeugnis dar.
Einen zweifellos ebenfalls sehr
frühen Beleg für die Verwendung
des Doppeladler-Reichswappens in
der Schweiz bildet eine Darstellung
des Berner Stadtwappens verbun¬
den mit dem genannten «Reichs¬
schild» auf dem 1412 geschaffenen
Säulenkapitell in der grossen Ein¬
gangshalle des Berner Rathauses.15
Das zeitlich nächste Auftreten des

Doppeladler-Reichswappens bildet
dann das bereits kurz erwähnte

grosse Stadtsiegel von Solothurn aus
dem Jahre 1447, dessen Siegelbild
in der Mitte den heiligen Stadtpa¬
tron Ursus zeigt, beiderseits flan¬
kiert von je einem Schild des Stadt¬

wappens, wobei auf dem oberen
Schildrand beider Schilde der dop¬
pelt bekrönte Doppeladler des Rei¬
ches aufsitzt.16

Ungefähr aus der gleichen Zeit (um
1440/50) stammt eine Zürcher
Pavese, deren Mitte oben mit einem
relativ grossen, oben rechtwinkli¬
gen, unten aber nur seitlich abge¬
rundeten und gegen die Mitte leicht
spitz zulaufenden, weissen Wappen¬
schild den schwarzen, hier nicht
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3: Standes- und Amterscheibe der Stadt Bern von 1535 - heraldisch-bildhafter Ausdruck der Verfas-
sungsstrukur der alten Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Scheibe zeigt im inneren Rundfild die
bekannte Wappendreiheit des Reichswappens mit dem nimbierten Doppeladler (ohne Brustschild!),
gehalten von zwei goldenen Löwen, die zudem über den Schild eine nicht näher definierbare, offine
Spangenkrone tragen. Dieser Kronentyp begegnet uns auf den Schweizer Standesscheiben sehr häufig.
Der untere Schildrand des Reichswappens wird von zwei beiderseits demselben zugeneigten Wappen¬
schilden mit dem Stadtwappen von Bern flankiert, wobei ein Schriftband zwischen diesen beiden Schil¬
den die Jahreszahl 1535 enthält. Der äussere Kreis rund um diese Wappendreiheit oder Wappenpyra¬
mide wird von den Wappenschilden der der Herrschaft der Stadt Bern Untertanen Orten oder «Amtern»
gebildet, wozu auch eine Reihe von Städten in dem 1415 annektierten Aargau gehört.

nimbierten Doppeladler geziert ist,
dem sich unten beiderseits zwei
erheblich kleinere, oben rechtwin¬
kelige, unten halbrunde Wappen¬
schilde mit dem Stadtwappen von
Zürich zuneigen.17
Mit der nun folgenden Standes¬
scheibe aus dem Jahre 1478, dem
Jahre der Verleihung der Reichsfrei¬
heit, mit der Wappendreiheit des

Doppeladler-Reichswappens, in der
üblichen Weise kombiniert mit zwei
kleineren Wappenschilden mit dem
Stadtwappen von Freiburg i. Ue.,
endet einerseits die Reihe der weni¬

gen Belege dieses Reichswappens
aus dem 15. Jahrhundert und be¬

ginnt andererseits die Reihe der für
die Schweiz so typischen, ja
berühmten Standesscheiben.18
Waren es vor 1500 erst einige weni¬

ge Orte, von deren heraldisch doku¬

mentierter Reichsstandschaft sich

entsprechende Denkmäler erhalten
haben die hier präsentierte Reihe
erhebt jedoch keinen Anspruch auf
Vollständigkeit -, so liegen aus dem
16. Jahrhundert von fast allen
Orten einschlägige Zeugnisse vor.
Es beginnt 1501 mit Standesschei¬
ben von Schwyz und Uri, gefolgt
um 1505 von einer Standesscheibe

von Zug und um 1510 von einer
solchen von Glarus. Auf den
Luzerner Talern begegnet der Dop¬
peladler über dem Stadtwappen
bereits ab der ersten im Jahre 1518
ausgeprägten Talermünze.20 Und
aus dem Jahre 1519 liegt auch eine
Standesscheibe von Luzern vor21,

gefolgt von einer Standesscheibe

von Schaffhausen aus dem Jahre
1542 und einer ebensolchen von
Unterwaiden aus dem Jahre 1557.22
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